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Verlag Herder. Kart. 4:  ' D M /sir 6.80
An der Pfarrkırche St Stephan Wıen bıldete sıch 1n der Hälfte des Jahrhunderts ıne (Ze:
meılinschaft VO  5 Priestern, dıe 119  } dıe Herren VO:  - der hur (cura der nach ıhrer Anzahl
dıe ‚„Achter‘® nannte. Ungefähr eln Jahrhundert spater wurde auch das Kollegiatkapitel VON der
Burg nach St Stephan verlegt, das sıch nach der Errichtung 1nes Bıstums 1ın Wiıen ZU. Domkapıtelentwickelte. Jahrhunderte hındurch bestanden daraufhın: die C und das Kapıtel als eigeneund getrennte KRechtspersönlıichkeıiten nebeneiınander. Seit 13065 War kein eıgener Pfarrer VOIl St Ste-
phan mehr ernannt worden. Die Rechte des Pfarrers nämlıch auf den Propst des Kapıtelsund später auf den Bischof übergegangen. Als daher Jänner 1949 durch eın Dekret des Wiıener
Erzbischofs der Dompfarre St Stephan e1in eigener Dompfarrer ernannt wurde, War das 1N€e
einschneidende Neuerung. Diese WAar uch der Anlaß vorlıegender Untersuchung, dıe sıch sowohl
durch gründliche Wıssenschaftlichkeit als uch durch Ausrichtung autf dıe Praxıs auszeichnet; S16
wurde zunächst als issertation der „Gregorijana‘“ Rom eingereıicht, kann aber uch als Grund-
lage Zu ‚einer küniftigen Abfassung der Statuten der „Chur“ cienen. So stellt S1e uch einen
guten Start für dıe NEUC Reihe der „„Wiener Beiträge Z U IT’heologie‘“ dar und gewährt Kanonisten
Uun! Hıstorıkern wertvolles un! interessantes Materıjal für dıie Erforschung der rechtlıchen Gepflogen-heıten der Ki‘rche 1mM Miıttelalter.

Revers:on und Konversion. Kırchenrechtliches für die Krankenseelsorge. Von Josef fab SSR. (40.)Kleine Schriften Z Deelsorge, Heit 2. Seelsorge-Verlag, Freiburg Br. 1961, cellophanıerte Broschur,1.8|  O©
Der bekannte Kanonist Aaus dem 7Redemptoristenorden stellt hiıer ın sehr übersichtlicher Form alle
Jene Bestimmungen Aaus dem Kırchenrecht ZUSAININCN, dıe für dıe Krankenseelsorge wiıchtig sind.
Zur Ordnung der aterıe dıenen ihm die verschıedenen Personengruppen, mıt denen der Seelsorgerhauptsächlich In Berührung kommt: Aaus der Kırche Ausgetretene, Angehörige anderer Konfessionen,Mitglieder der Feuerbestattungsvereine, zıviılgetraute Katholiken, Katholiken 1n ungültigen Misch-
ehen, Katholiken ın unheilbar nıchtigen Ehen, Konkubinarier un schließlich Sa 1ester ın
ehelicher Bındung. Den Abschluß bıldet das Kapıtel „Seelsorglicher Beıstand für Nıchtkatholiken‘‘
Die Ausführungen nehmen ın den Bestimmungen des Teiulkırchenrechtes 1Ur Rücksicht auf die
reichsdeutschen Diözesen; sınd ber auch ın Österreich 1 wesentliıchen dieselben Privilegien und
Verordnungen 1n Geltung. Seite wäre eın 1n wels auf die Eınschränkung der sanatıo 1n
radıce durch Can 139 G sehr Platze. ufs I: gesehen, ist e1nNn sehr nützlıches und
praktısches Handbüchlein, das dem Seelsorger sehr gutle Dıiıenste eıisten ann.
Linz/Donau 'eter Gradauer
C(anonical Precedence. Von Paul’ FE Schreıiber. (XVI und 329,) The Catholic University of merıca
Press. Canon Law Studıies No 408 Washington 1961 er kanonıi1-Das auf den ersten Blıck LWwAas spröd erscheinende "Lhema einer geschlossenen Behandlungschen Präzedenzregeln bringt mıt sıch, daß 11139}  - der vorliegenden Studıie zunächst mıt einıgerSkepsıs begegnet ald jedoch ist INa sowohl 1m ersten (hıstorıschen) Abschnıitt, 1ın dem der Vertfasser
VOII vortriıdentinıschen Begriff der Präzedenz ausgehend, dıe Entwıicklung Dıs ZU gegenwärtigenStand der Gesetzgebung zeıchnet, als auch 1mM eigentlich dısposıtıven eıl der Arbeıt VO'  5 der Ge-
diegenheit des Gebotenen gefesselt. Das gründlıche Quellenstudium versetiz den Autor ın die Lage,dıe Probleme seINES Untersuchungsgegenstandes aufzuspüren und einer zumeıst wohlfundierten
Lösung zuzuführen. Hıerbei ist er uch schwıerigen Eınzelheiten des allgemeinen WI1E partıkulärenKırchenrechts nıcht aus dem Wege CHAaNSCH, WI1Ee un anderem der Frage des ınterrituellen Ver-
kehrsrechtes bezüglich des Vorranges zwıschen lateinıschen und orıentalıschen Patrıarchen. uch
1 Ordensrecht hat der Verfasser die Mühe nicht gescheut, die Konstitutionen einzelner Verbändeeinzusehen und dıe darın enthaltenen Krıterien hınsıchtlich des Vorranges ıhren Mitgliedernuntersuchen. Das Werk beeindruckt somıt gleiıchermaßen durch dıe Fülle als uch Exaktheit
des Gebotenen. Man kann dem Autor nıcht bloß VO wıssenschaftlıchen Standpunkt aus seıner
Arbeit, dıe ıne bısher vorhandene Lücke schlıeßt, gratulıeren, wıird ıhm auch der Praktıker Dank
wissen, dem die vorlıegende Studıie Zweiftfelsfällen eın sıcherer Behelf ist. Ohne Übertreibungläßt sıch N, daß das uch 1n keiner kırchenrechtlichen Bibliothek fehlen sollte.

Mental IllIness afficting Matrımonztal (‚onsent. Von ıllıam Van Ommeren. } un! 242.) 'Ihe Catholic
University of merıica Press. Canon Law Studıes No 415 Washington 1961 Paper bound
Dol 4.0  o
Angesıchts der Tatsache, daß sıch kırchliche Gerichte ın nıcht gerıngem Maße mıt Eheungültigkeits-klagen SCH behaupteter Geisteskrankheit eınes Kontrahenten befassen haben, erscheint ıne
zusammen(fassende Studıie über den Einfluß dıeser Krankheiten auftf den Ehewillen als überaus be-
grüßenswert. Der Autor beschränkt sıch seıner Darstellung 1M wesentlichen darauf, dıe bısher
vorliegenden Ergebnisse der I?oktrin un! forensischen Interpretation zusa.mmenzutra.gen un!
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